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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 
• Gründe und Ziele des Vorschlags 
Der Vertrag über die Energiecharta (ECV) ist eine multilaterale Handels- und 
Investitionsübereinkunft für den Energiesektor, die 1994 unterzeichnet wurde und 1998 in 
Kraft trat. Die Europäische Union1 ist zusammen mit der Europäischen Atomgemeinschaft 
und (Stand 19. Juni 2024) 22 EU-Mitgliedstaaten2 sowie Japan, der Schweiz, der Türkei und 
den meisten Ländern des westlichen Balkans und der ehemaligen UdSSR mit Ausnahme von 
Russland3 und Belarus4 Vertragspartei des ECV. 

Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache Komstroy5 entschieden, dass Artikel 26 
Absatz 2 Buchstabe c ECV dahin auszulegen ist, dass er auf Streitigkeiten zwischen einem 
Mitgliedstaat und einem Investor aus einem anderen Mitgliedstaat über eine Investition des 
Investors im zuerst genannten Mitgliedstaat nicht anwendbar ist. Dennoch erklären sich 
Schiedsgerichte nach wie vor in EU-internen Verfahren für zuständig und erlassen 
Schiedssprüche. Die Kommission hat dem Rat, dem Europäischen Parlament und den 
Mitgliedstaaten am 5. Oktober 2022 eine Mitteilung übermittelt, in der sie ihre Absicht 
darlegte, Verhandlungen über eine Übereinkunft zwischen der Union, der Europäischen 
Atomgemeinschaft und den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Auslegung des Vertrags über die 
Energiecharta einzuleiten, die insbesondere die Bestätigung enthalten sollte, dass innerhalb 
der EU der ECV niemals Anwendung fand, keine Anwendung findet und keine Anwendung 
finden wird, der ECV nicht als Grundlage für Schiedsverfahren dienen kann und die 
Verfallsklausel nicht gilt. Diese Verhandlungen haben inzwischen stattgefunden. Der 
Wortlaut der untereinander zu schließenden Übereinkunft wird nun als stabil angesehen. Die 
Paraphierung des Textes, die den Abschluss der Verhandlungen markiert, fand am 26. Juni 
2024 statt. 

• Die geplante Übereinkunft 
Die Übereinkunft enthält nichts Neues. Sie spiegelt die Rechtsprechung des EuGH wider und 
steht voll und ganz im Einklang mit dem etablierten Standpunkt der Union, der bei 
zahlreichen Gelegenheiten, auch in öffentlichen Sitzungen in Drittländern, zum Ausdruck 
gebracht wurde. In den Erwägungsgründen der Übereinkunft wird auf die 
Entstehungsgeschichte und den Kontext der Übereinkunft, insbesondere auch die Auslegung 
des Unionsrechts durch den EuGH, eingegangen und anerkannt, dass die wirksame 
Umsetzung des Unionsrechts durch den Erlass von Schiedssprüchen in EU-internen 
Schiedsverfahren beeinträchtigt wird. In der einzigen materiell-rechtlichen Bestimmung 

 
1 Beschluss 98/181/EG, EGKS, Euratom des Rates und der Kommission vom 23. September 1997 über 

den Abschluss des Vertrags über die Energiecharta und des Energiechartaprotokolls über 
Energieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte durch die Europäischen Gemeinschaften (ABl. 
L 69 vom 9.3.1998, S. 1). 

2 Italien trat 2015 einseitig vom Vertrag zurück. Deutschland, Frankreich, Polen und Luxemburg haben 
zwischen Dezember 2022 und Juni 2023 ebenfalls Rücktrittsverfahren eingeleitet, was dazu geführt hat, 
dass sie – im Falle Deutschlands, Frankreichs und Polens – mit Wirkung vom Dezember 2023 bzw. – 
im Falle Luxemburgs – mit Wirkung vom 17. Juni 2024 aus dem Vertrag über die Energiecharta 
ausgeschieden sind. 

3 Auf der außerordentlichen Sitzung der Energiechartakonferenz vom 24. Juni 2022 wurde der 
Russischen Föderation der Beobachterstatus entzogen. 

4 Auf der außerordentlichen Sitzung der Energiechartakonferenz vom 24. Juni 2022 wurde Belarus der 
Beobachterstatus entzogen und die vorläufige Anwendung des ECV durch Belarus beendet. 

5 Urteil in der Rechtssache Republik Moldau/Komstroy, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655. 
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(Artikel 2) wird das gemeinsame Verständnis der Vertragsparteien der Übereinkunft in Bezug 
auf die Unanwendbarkeit des Artikels 26 Absatz 2 Buchstabe c ECV innerhalb der EU und 
das sich daraus ergebende Fehlen einer Rechtsgrundlage für EU-interne Schiedsverfahren, 
wie es in der Übereinkunft zum Ausdruck kommt, dargelegt. 

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 
• Rechtsgrundlage 
Das Komstroy-Urteil ist von den Schiedsgerichten nicht beachtet worden, und immer wieder 
lehnen es Schiedsgerichte ab, sich wegen des Fehlens einer gültigen Schiedsvereinbarung für 
unzuständig zu erklären, sodass in einer Weise, die gegen die Vorschriften der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft verstößt, Schiedssprüche erlassen worden 
sind und nach wie vor erlassen werden. Diese Schiedssprüche sind häufig Gegenstand von 
Vollstreckungsverfahren, unter anderem in Drittländern. Es besteht die Gefahr eines Konflikts 
zwischen den Verträgen und dem ECV in der Auslegung durch einige Schiedsgerichte, der im 
Falle einer Bestätigung durch die Gerichte eines Drittlands de facto zu einer Rechtskollision 
führen würde, da in den Rechtsordnungen von Drittländern Schiedssprüche im Umlauf wären, 
die gegen das Unionsrecht verstoßen. 

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs besteht die Gefahr einer Rechtskollision darin, 
dass eine internationale Übereinkunft mit dem Unionsrecht unvereinbar wird. Nach 
Auffassung der Kommission kann der ECV nur dann mit den Verträgen vereinbar sein, wenn 
jede Gefahr eines Konflikts beseitigt wird. Zu den Zielen der Energiepolitik der Union 
müssen unter anderem die Einhaltung der Rechtsprechung des EuGH und die Vermeidung 
eines Konflikts zwischen dem ECV, einem Akt des Unionsrechts, einerseits und dem AEUV 
und dem EUV andererseits gehören. Angesichts der Haltung der Schiedsgerichte ist es 
wichtig, dass die Gefahr aus völkerrechtlicher Sicht angegangen wird. Zu diesem Zweck hat 
die Kommission eine Übereinkunft über die Auslegung und Anwendung des Vertrags über 
die Energiecharta zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Atomgemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten ausgehandelt. 

Die Übereinkunft ist eine notwendige Maßnahme, um die oben dargelegten Ziele der 
Energiepolitik der Union zu verwirklichen. Die erforderlichen Befugnisse sind im EAGV 
nicht vorgesehen. Der Beschluss über die Ermächtigung zur Unterzeichnung der Übereinkunft 
im Namen der Europäischen Atomgemeinschaft sollte daher auf der Grundlage des 
Artikels 203 EAGV erlassen werden. 

• Verhältnismäßigkeit 
Da die Europäische Atomgemeinschaft ebenfalls Vertragspartei des ECV ist, muss der Rat 
entscheiden, ob die Europäische Atomgemeinschaft auch Vertragspartei der Übereinkunft 
über die Auslegung des genannten Vertrags werden soll. Die bestehende Rechtsprechung des 
EuGH und zahlreiche Interventionen der Kommission vor Schiedsgerichten und Gerichten 
von Drittländern haben nicht ausgereicht, um eine wirksame Umsetzung des Unionsrechts 
und die Beseitigung der Gefahr eines Konflikts zwischen dem ECV einerseits und dem 
AEUV und dem EUV andererseits zu gewährleisten. Um die gewünschte Wirkung auf die 
Entscheidungspraxis der Schiedsgerichte zu erzielen, muss es sich bei dem zu erlassenden 
Rechtsakt um einen Akt des Völkerrechts handeln. Die Kommission ist daher der Ansicht, 
dass die geeignete Reaktion darin besteht, ein Instrument in Form einer Übereinkunft 
zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags anzunehmen. 
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3. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Keine. 

4. WEITERE ANGABEN 
Gegen Ende der Verhandlungen über die Übereinkunft wurde die Möglichkeit angesprochen, 
eine Erklärung zu den rechtlichen Folgen des Komstroy-Urteils abzugeben, um das 
gemeinsame Verständnis, das in der untereinander zu schließenden Übereinkunft zum 
Ausdruck gebracht wird, bereits jetzt zu formalisieren. Die Kommission hat diese Erklärung 
im Namen der Union unterzeichnet. 
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2024/0146 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über die Annahme der Übereinkunft über die Auslegung und Anwendung des Vertrags 
über die Energiecharta zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten durch die Europäische Atomgemeinschaft 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 203, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der EuGH hat in seinem Urteil in der Rechtssache Republik Moldau/Komstroy, 
C-741/19, entschieden, dass Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe c ECV dahin auszulegen 
ist, dass er auf Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und einem Investor aus 
einem anderen Mitgliedstaat über eine Investition des Investors im zuerst genannten 
Mitgliedstaat nicht anwendbar ist. 

(2) Dennoch erklären sich Schiedsgerichte in vermeintlich auf Artikel 26 Absatz 2 
Buchstabe c des Vertrags über die Energiecharta gestützten EU-internen Verfahren 
weiterhin für zuständig und erlassen Schiedssprüche. Nach Auffassung des EuGH sind 
solche Schiedssprüche als mit dem Unionsrecht, insbesondere den Artikeln 267 und 
344 AEUV, unvereinbar anzusehen. Ein solcher Schiedsspruch kann daher keine 
Wirkung erzeugen und nicht vollstreckt werden, damit der mit ihm zuerkannte 
Schadensersatz geleistet wird. 

(3) Durch den Erlass solcher Schiedssprüche in EU-internen Schiedsverfahren wird die 
wirksame Umsetzung des Unionsrechts beeinträchtigt. Es besteht die Gefahr eines 
Konflikts zwischen den Verträgen und dem Vertrag über die Energiecharta in der 
Auslegung durch einige Schiedsgerichte, der im Falle einer Bestätigung durch die 
Gerichte eines Drittlands de facto zu einer Rechtskollision führen würde, da in den 
Rechtsordnungen von Drittländern Schiedssprüche im Umlauf wären, die gegen das 
Unionsrecht verstoßen. 

(4) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs besteht die Gefahr einer Rechtskollision 
darin, dass eine internationale Übereinkunft mit dem Unionsrecht unvereinbar wird. 
Die Gefahr einer Rechtskollision sollte beseitigt werden. Die Annahme eines 
völkerrechtlichen Instruments, in dem das gemeinsame Verständnis der Unterzeichner 
in Bezug auf die Nichtanwendbarkeit des Artikels 26 des Vertrags über die 
Energiecharta als Grundlage für EU-interne Schiedsverfahren dargelegt wird, dürfte 
zur Erreichung dieses Ziels beitragen. 

 
6 ABl. C … vom …, S. …. 
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(5) Die Kommission – im Namen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft – und die Mitgliedstaaten haben die Verhandlungen über die 
Bedingungen einer solchen Übereinkunft erfolgreich abgeschlossen. Das in der 
genannten Übereinkunft enthaltene gemeinsame Verständnis wurde in der Erklärung 
zu den rechtlichen Folgen des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache Komstroy 
und des gemeinsamen Verständnisses in Bezug auf die Nichtanwendbarkeit des 
Artikels 26 des Vertrags über die Energiecharta als Grundlage für EU-interne 
Schiedsverfahren vom 26. Juni 2024 bekräftigt. 

(6) Die Übereinkunft sollte vorbehaltlich ihrer Unterzeichnung zu einem späteren 
Zeitpunkt angenommen werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 
Die im Anhang beigefügte Übereinkunft wird vorbehaltlich ihrer Unterzeichnung im Namen 
der Europäischen Atomgemeinschaft angenommen. 

Die Präsidentin der Kommission wird ermächtigt, die Person(en) zu bestellen, die befugt ist 
(sind), die Übereinkunft im Namen der Union zu unterzeichnen. 

Artikel 2 
Dieser Beschluss tritt am Tag seines Erlasses in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

ÜBEREINKUNFT 

ÜBER DIE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE 
ENERGIECHARTA 

ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION, DER EUROPÄISCHEN 
ATOMGEMEINSCHAFT UND IHREN MITGLIEDSTAATEN 

www.parlament.gv.at



 

DE 2  DE 

DIE PARTEIEN, DIE DIESE ÜBEREINKUNFT UNTERZEICHNET HABEN, 

DAS KÖNIGREICH BELGIEN, 

DIE REPUBLIK BULGARIEN, 

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH DÄNEMARK, 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, 

DIE REPUBLIK ESTLAND, 

IRLAND, 

DIE HELLENISCHE REPUBLIK, 

DAS KÖNIGREICH SPANIEN, 

DIE FRANZÖSISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK KROATIEN, 

DIE ITALIENISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK ZYPERN, 

DIE REPUBLIK LETTLAND, 

DIE REPUBLIK LITAUEN, 

DAS GROẞHERZOGTUM LUXEMBURG, 

DIE REPUBLIK MALTA, 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE, 

DIE REPUBLIK ÖSTERREICH, 

DIE REPUBLIK POLEN, 

DIE PORTUGIESISCHE REPUBLIK, 

RUMÄNIEN, 

DIE REPUBLIK SLOWENIEN, 

DIE SLOWAKISCHE REPUBLIK, 

DIE REPUBLIK FINNLAND, 

DAS KÖNIGREICH SCHWEDEN, 

DIE EUROPÄISCHE UNION und 

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT, 

IN ANBETRACHT des Vertrags über die Energiecharta (ABl. L 380 vom 31.12.1994, S. 24), 
der am 17. Dezember 1994 in Lissabon unterzeichnet und mit dem Beschluss 98/181/EG, 
EGKS, Euratom des Rates und der Kommission vom 23. September 1997 (ABl. L 69 vom 
9.3.1998, S. 1) im Namen der Europäischen Gemeinschaften genehmigt wurde, in seiner 
jeweils geltenden Fassung (im Folgenden „Vertrag über die Energiecharta“), 

IN ANBETRACHT der im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 
kodifizierten Regeln des Völkergewohnheitsrechts, 
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IN DER ERWÄGUNG, dass die Mitglieder einer Organisation der regionalen 
Wirtschaftsintegration im Sinne des Artikels 1 Nummer 3 des Vertrags über die Energiecharta 
hiermit ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die Auslegung und Anwendung eines 
Vertrags in ihren Beziehungen untereinander zum Ausdruck bringen, 

UNTER HINWEIS darauf, dass der Rücktritt vom Vertrag über die Energiecharta weder den 
Status der zurückgetretenen Partei, die die vorliegende Übereinkunft unterzeichnet hat 
(Vertragspartei), als Mitglied der Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration berührt 
noch ein Interesse daran ausschließt, ein gemeinsames Verständnis in Bezug auf die 
Auslegung und Anwendung des genannten Vertrags zum Ausdruck zu bringen, solange davon 
ausgegangen werden kann, dass er Rechtswirkungen gegenüber dem betreffenden Mitglied 
erzeugt, insbesondere im Hinblick auf Artikel 47 Absatz 3 des Vertrags über die 
Energiecharta, 

IN ANBETRACHT des Vertrags über die Europäische Union (EUV), des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft (EAGV) sowie der allgemeinen Grundsätze des Rechts der Europäischen 
Union und des Rechts der Europäischen Atomgemeinschaft, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die in der vorliegenden Übereinkunft enthaltenen Bezugnahmen 
auf die Europäische Union auch als Bezugnahmen auf ihre Vorgängerin, die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft, und danach die Europäische Gemeinschaft zu verstehen sind, bis 
Letztere durch die Europäische Union ersetzt wurde, 

UNTER HINWEIS darauf, dass im Einklang mit der Rechtsprechung des Ständigen 
Internationalen Gerichtshofs (Question of Jaworzina (Polish-Czechoslovakian Frontier), 
Rechtsgutachten, 1923, PCIJ Series B, No. 8, S. 37) und des Internationalen Gerichtshofs 
(Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 
Rechtsgutachten, ICJ Reports 1951, S. 15, 20) das Recht, eine Rechtsnorm verbindlich 
auszulegen, in Bezug auf eine internationale Übereinkunft den Parteien der betreffenden 
Übereinkunft zusteht, 

UNTER HINWEIS darauf, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union dieses Recht, 
das Unions- und das EAG-Recht verbindlich auszulegen, dem Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) übertragen haben, wie dieser in seinem Urteil vom 30. Mai 2006 in der 
Rechtssache Kommission/Irland (MOX-Anlage), C-459/03 (ECLI:EU:C:2006:345, Rn. 129 
bis 137), erläutert hat, in dem er feststellt, dass sich die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Auslegung und Anwendung des Unions- und des EAG-Rechts auf die Auslegung und 
Anwendung internationaler Übereinkünfte, deren Vertragsparteien die Europäische Union, die 
Europäische Atomgemeinschaft und die Mitgliedstaaten sind, im Verhältnis zwischen zwei 
Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft und 
einem Mitgliedstaat erstreckt, 

UNTER HINWEIS darauf, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Artikel 344 
AEUV und Artikel 193 EAGV nicht berechtigt sind, Streitigkeiten über die Auslegung oder 
Anwendung des EUV, des AEUV und des EAGV anders als darin vorgesehen zu regeln, 

UNTER HINWEIS darauf, dass der EuGH in seinem Urteil vom 6. März 2018 in der 
Rechtssache Achmea, C-284/16 (ECLI:EU:C:2018:158), entschieden hat, dass die Artikel 267 
und 344 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie einer Bestimmung in einer internationalen 
Übereinkunft zwischen den Mitgliedstaaten entgegenstehen, nach der ein Investor eines dieser 
Mitgliedstaaten im Fall einer Streitigkeit über Investitionen in dem anderen Mitgliedstaat 
gegen diesen ein Verfahren vor einem Schiedsgericht einleiten darf, dessen Gerichtsbarkeit 
sich dieser Mitgliedstaat unterworfen hat, 
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UNTER HINWEIS auf den durchgehend bekräftigten Standpunkt der Europäischen Union, 
dass der Vertrag über die Energiecharta nicht dafür gedacht war, auf EU-interne Beziehungen 
angewendet zu werden, und dass die Europäische Union, die Europäische Atomgemeinschaft 
und ihre Mitgliedstaaten nicht die Absicht hatten und auch nicht haben konnten, dass der 
Vertrag über die Energiecharta Verpflichtungen untereinander begründet, da er als Instrument 
der externen Energiepolitik der Europäischen Union ausgehandelt wurde, um einen Rahmen 
für die Zusammenarbeit mit Drittländern im Energiebereich zu schaffen, wohingegen die 
interne Energiepolitik der Union aus einem ausgefeilten System von Vorschriften zur 
Schaffung eines Energiebinnenmarkts besteht, die die Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten ausschließlich regeln, 

UNTER HINWEIS darauf, dass der EuGH in seinem Urteil vom 2. September 2021, 
Komstroy, C-741/19 (ECLI:EU:C:2021:655, Rn. 66; im Folgenden „Komstroy-Urteil“) 
entschieden und in seinem Gutachten 1/20 (ECLI:EU:C:2022:485, Rn. 47) bestätigt hat, dass 
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Energiecharta dahin auszulegen ist, 
dass er auf Streitigkeiten zwischen einem Mitgliedstaat und einem Investor aus einem anderen 
Mitgliedstaat über eine Investition des Investors im zuerst genannten Mitgliedstaat nicht 
anwendbar ist, 

UNTER HINWEIS darauf, dass die Auslegung des Vertrags über die Energiecharta im 
Komstroy-Urteil, als Auslegung durch das zuständige Gericht nach einem allgemeinen 
Grundsatz des Völkerrechts, seit der Genehmigung des Vertrags über die Energiecharta durch 
die Europäische Union, die Europäische Atomgemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten gilt, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Artikel 267 und 344 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie 
einer Auslegung des Artikels 26 des Vertrags über die Energiecharta entgegenstehen, nach der 
Streitigkeiten zwischen einem Investor eines Mitgliedstaats der Europäischen Union einerseits 
und einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Europäischen Union oder der 
Europäischen Atomgemeinschaft andererseits vor einem Schiedsgericht beigelegt werden 
können (EU-internes Schiedsverfahren), und 

IN DER ERWÄGUNG, dass eine Partei, wenn Streitigkeiten nicht gütlich beigelegt werden 
können, in jedem Fall stets beschließen kann, Streitigkeiten zwischen einer Vertragspartei und 
einem Investor einer anderen Vertragspartei im Einklang mit dem nationalen Recht den 
zuständigen Gerichten oder Verwaltungsgerichten zur Beilegung vorzulegen, wie dies durch 
die allgemeinen Grundsätze des Rechts und die Achtung der unter anderem in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Grundrechte garantiert ist, 

IN DEM in der vorliegenden Übereinkunft zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten 
GEMEINSAMEN VERSTÄNDNIS, dass eine Klausel wie Artikel 26 des Vertrags über die 
Energiecharta daher weder in der Vergangenheit als Rechtsgrundlage für Schiedsverfahren, 
die von einem Investor aus einem Mitgliedstaat in Bezug auf Investitionen in einem anderen 
Mitgliedstaat eingeleitet wurden, dienen konnte noch jetzt oder in Zukunft dienen kann, 

IN BEKRÄFTIGUNG der Erklärung Nr. 17 zur Schlussakte der Regierungskonferenz, die 
den Vertrag von Lissabon angenommen hat, in der darauf hingewiesen wird, dass die 
Verträge und das von der Union auf der Grundlage der Verträge gesetzte Recht Vorrang vor 
dem Recht der Mitgliedstaaten haben und dass der Grundsatz des Vorrangs des Unionsrechts 
in den gegenseitigen Beziehungen der Mitgliedstaaten eine Regel zur Lösung von 
Normkonflikten darstellt, 

UNTER HINWEIS darauf, dass zur Lösung von Normkonflikten eine von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach dem Völkerrecht geschlossene internationale 
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Übereinkunft in den EU-internen Beziehungen folglich nur Anwendung finden kann, soweit 
ihre Bestimmungen mit den EU-Verträgen vereinbar sind, 

IN DER ERWÄGUNG, dass infolge der Nichtanwendbarkeit des Artikels 26 des Vertrags 
über die Energiecharta als Rechtsgrundlage für EU-interne Schiedsverfahren auch Artikel 47 
Absatz 3 des Vertrags über die Energiecharta nicht für solche Verfahren gelten kann und auch 
nicht dafür gedacht war, 

IN DER ERWÄGUNG, dass infolge der Nichtanwendbarkeit des Artikels 26 des Vertrags 
über die Energiecharta als Rechtsgrundlage für EU-interne Schiedsverfahren die Parteien der 
vorliegenden Übereinkunft, wenn ein EU-internes Schiedsverfahren anhängig ist, von dem sie 
entweder als Schiedsbeklagte oder als Herkunftsstaat eines Investors betroffen sind, 
gemeinsam dafür sorgen sollten, dass das Bestehen der vorliegenden Übereinkunft dem 
betreffenden Schiedsgericht zur Kenntnis gebracht wird, damit die richtige Schlussfolgerung 
zur fehlenden Zuständigkeit des Schiedsgerichts gezogen werden kann, 

IN DER ERWÄGUNG, dass keine neuen EU-internen Schiedsverfahren registriert werden 
sollten, und 

IM EINVERNEHMEN darüber, dass die Vertragsparteien, wenn dennoch eine Mitteilung 
über die Einleitung eines Schiedsverfahrens übermittelt wird, von dem sie entweder als 
Schiedsbeklagte oder als Herkunftsstaat eines Investors betroffen sind, gemeinsam dafür 
sorgen sollten, dass das Bestehen der vorliegenden Übereinkunft dem betreffenden 
Schiedsgericht zur Kenntnis gebracht wird, damit die richtige Schlussfolgerung gezogen 
werden kann, dass Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta nicht als Rechtsgrundlage 
für ein solches Verfahren dienen kann, 

IN DER ERWÄGUNG, dass dennoch Vergleiche und Schiedssprüche in EU-internen 
Investitionsschiedsverfahren, die nicht mehr für nichtig erklärt oder aufgehoben werden 
können und freiwillig befolgt oder endgültig vollstreckt wurden, nicht angefochten werden 
sollten, 

IN DEM BEDAUERN darüber, dass Schiedsgerichte in unter Bezugnahme auf Artikel 26 des 
Vertrags über die Energiecharta eingeleiteten EU-internen Schiedsverfahren in einer Weise, 
die – wie auch in den Auslegungen des EuGH dargelegt – gegen die Vorschriften der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft verstößt, Schiedssprüche 
bereits erlassen haben, nach wie vor erlassen und noch erlassen könnten, 

IN DEM BEDAUERN auch darüber, dass solche Schiedssprüche Gegenstand von 
Vollstreckungsverfahren sind, unter anderem in Drittländern, dass sich Schiedsgerichte in 
anhängigen, vermeintlich auf Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta gestützten EU-
internen Schiedsverfahren nicht für unzuständig erklären und dass Schiedsinstitutionen nach 
wie vor neue Schiedsverfahren registrieren und deren Registrierung nicht wegen fehlender 
Zustimmung zur Einleitung eines Schiedsverfahrens als offensichtlich unzulässig ablehnen, 

IN DER ERWÄGUNG, dass es daher notwendig ist, den durchgängigen Standpunkt der 
Europäischen Union, der Europäischen Atomgemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten 
ausdrücklich und unmissverständlich im Wege einer Übereinkunft zu bekräftigen, in der sie 
ihr gemeinsames Verständnis in Bezug auf die Auslegung und Anwendung des Vertrags über 
die Energiecharta in der Auslegung durch den EuGH, soweit es EU-interne Schiedsverfahren 
betrifft, erneut bestätigen, 

IN DER ERWÄGUNG, dass im Einklang mit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs 
vom 5. Februar 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. 
Spain) (ICJ Reports 1970, S. 3, Rn. 33 und 35) und wie vom EuGH im Komstroy-Urteil 
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erläutert einige Bestimmungen des Vertrags über die Energiecharta bilaterale Beziehungen 
regeln sollen, 

IN DER ERWÄGUNG deshalb, dass die vorliegende Übereinkunft nur bilaterale 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Atomgemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten und damit auch Investoren aus diesen Vertragsparteien des Vertrags 
über die Energiecharta betrifft und dass die vorliegende Übereinkunft daher nur Parteien, die 
den Vorschriften der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft als 
Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration im Sinne des Artikels 1 Nummer 3 des 
Vertrags über die Energiecharta unterliegen, berührt, den Genuss der Rechte nach dem 
Vertrag über die Energiecharta durch die anderen Parteien dieses Vertrags und die Erfüllung 
ihrer Pflichten aber unberührt lässt, 

UNTER HINWEIS darauf, dass die Europäische Union und die Europäische 
Atomgemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten die anderen Vertragsparteien des Vertrags über 
die Energiecharta von ihrer Absicht, die vorliegende Übereinkunft über die Auslegung und 
Anwendung des Vertrags über die Energiecharta zu schließen, unterrichtet haben, 

IN DER ERWÄGUNG, dass die Europäische Union, die Europäische Atomgemeinschaft und 
ihre Mitgliedstaaten auf diese Weise und im Einklang mit ihren rechtlichen Verpflichtungen 
nach dem Unions- und dem EAG-Recht, aber unbeschadet ihres Rechts, als angemessen 
angesehene Ansprüche in Bezug auf Kosten, die ihnen als Schiedsbeklagten im 
Zusammenhang mit EU-internen Schiedsverfahren entstanden sind, geltend zu machen, 
gewährleisten, dass das Komstroy-Urteil vollständig und wirksam befolgt wird, dass 
bestehende Schiedssprüche nicht vollstreckbar sind, dass die Schiedsgerichte zur sofortigen 
Beendigung anhängiger EU-interner Schiedsverfahren verpflichtet sind, dass die 
Schiedsinstitutionen verpflichtet sind, die Registrierung künftiger EU-interner 
Schiedsverfahren im Einklang mit ihren jeweiligen Befugnissen nach Artikel 36 Absatz 3 des 
ICSID-Übereinkommens und Artikel 12 der SCC-Schiedsordnung abzulehnen, und dass die 
Schiedsgerichte verpflichtet sind festzustellen, dass es für EU-interne Schiedsverfahren keine 
Rechtsgrundlage gibt, 

IN DEM VERSTÄNDNIS, dass die vorliegende Übereinkunft für Investor-Staat-
Schiedsverfahren gilt, an denen die Europäische Union, die Europäische Atomgemeinschaft 
oder ihre Mitgliedstaaten als Parteien in EU-internen Streitigkeiten beteiligt sind und die auf 
Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta gestützt werden und nach einem 
Schiedsübereinkommen oder einer Schiedsregelung wie dem Übereinkommen zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen anderer Staaten (ICSID-
Übereinkommen) und der ICSID-Schiedsordnung, der Schiedsgerichtsordnung der 
Schiedsgerichtsinstitution der Stockholmer Handelskammer (SCC), der 
Schiedsgerichtsordnung der Kommission der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht (UNCITRAL) oder im Wege eines Ad-hoc-Schiedsverfahrens durchgeführt 
werden, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass die Bestimmungen der vorliegenden 
Übereinkunft die Möglichkeit unberührt lassen, dass die Europäische Kommission oder ein 
Mitgliedstaat nach den Artikeln 258, 259 und 260 AEUV Klage beim EuGH erhebt, 

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN: 
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ABSCHNITT 1 

GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS IN BEZUG AUF DIE NICHTANWENDBARKEIT 
DES ARTIKELS 26 DES VERTRAGS ÜBER DIE ENERGIECHARTA ALS 

GRUNDLAGE FÜR EU-INTERNE SCHIEDSVERFAHREN 
ARTIKEL 1 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Übereinkunft bezeichnet der Ausdruck 

1. „Vertrag über die Energiecharta“ den Vertrag über die Energiecharta (ABl. L 380 
vom 31.12.1994, S. 24), der am 17. Dezember 1994 in Lissabon unterzeichnet und 
mit dem Beschluss 98/181/EG, EGKS, Euratom des Rates und der Kommission vom 
23. September 1997 (ABl. L 69 vom 9.3.1998, S. 1) im Namen der Europäischen 
Gemeinschaften genehmigt wurde, in seiner jeweils geltenden Fassung; 

2. „EU-interne Beziehungen“ Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft oder zwischen einem Mitgliedstaat 
einerseits und der Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft 
andererseits; 

3. „EU-internes Schiedsverfahren“ ein Verfahren vor einem Schiedsgericht, das unter 
Bezugnahme auf Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta eingeleitet wurde, 
um eine Streitigkeit zwischen einem Investor eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union einerseits und einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der 
Europäischen Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft andererseits 
beizulegen. 

ARTIKEL 2 
Gemeinsames Verständnis der Europäischen Union, der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten in Bezug auf die Auslegung und die 
fortgeltende Nichtanwendbarkeit des Artikels 26 des Vertrags über die Energiecharta 

und das Fehlen einer Rechtsgrundlage für EU-interne Schiedsverfahren 
(1) Die Vertragsparteien bekräftigen hiermit zur Klarstellung, dass nach ihrem 

gemeinsamen Verständnis in Bezug auf die Auslegung und Anwendung des Vertrags 
über die Energiecharta Artikel 26 des genannten Vertrags nicht als Rechtsgrundlage 
für EU-interne Schiedsverfahren dienen kann und niemals dienen konnte. 

Das in Unterabsatz 1 zum Ausdruck gebrachte Verständnis beruht auf den folgenden 
Elementen des Unionsrechts: 

a) der Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union, dass Artikel 26 
des Vertrags über die Energiecharta nicht als Grundlage für EU-interne 
Schiedsverfahren Anwendung finden kann und niemals hätte Anwendung 
finden dürfen, und 

b) dem Vorrang des Rechts der Europäischen Union, auf den in der Erklärung 
Nr. 17 zur Schlussakte der Regierungskonferenz, die den Vertrag von Lissabon 
angenommen hat, hingewiesen wird, als Regel des Völkerrechts zur Lösung 
von Normkonflikten in den gegenseitigen Beziehungen der Mitgliedstaaten mit 
der Folge, dass Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta in jedem Fall 
nicht als Grundlage für EU-interne Schiedsverfahren Anwendung finden kann 
und niemals Anwendung finden konnte. 
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(2) Die Vertragsparteien bekräftigen zur Klarstellung, dass nach ihrem gemeinsamen 
Verständnis infolge des Fehlens einer Rechtsgrundlage für EU-interne 
Schiedsverfahren nach Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta Artikel 47 
Absatz 3 des Vertrags über die Energiecharta nicht für solche Verfahren gelten kann 
und auch nicht gelten konnte. Daher kann Artikel 47 Absatz 3 des Vertrags über die 
Energiecharta in diesem Zusammenhang keine Rechtswirkungen in EU-internen 
Beziehungen erzeugt haben, wenn ein Mitgliedstaat vor der vorliegenden 
Übereinkunft vom Vertrag über die Energiecharta zurückgetreten ist, und wird auch 
keine Rechtswirkungen in EU-internen Beziehungen erzeugen, falls eine 
Vertragspartei danach vom Vertrag über die Energiecharta zurücktritt. 

(3) Zur Klarstellung: Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass nach dem in den 
Absätzen 1 und 2 zum Ausdruck gebrachten gemeinsamen Verständnis und 
unbeschadet dieses Verständnisses Artikel 26 des Vertrags über die Energiecharta 
nicht als Grundlage für EU-interne Schiedsverfahren Anwendung finden kann und 
dass Artikel 47 Absatz 3 des Vertrags über die Energiecharta keine Rechtswirkungen 
in EU-internen Beziehungen erzeugen wird. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 berühren nicht die Auslegung und Anwendung anderer 
Bestimmungen des Vertrags über die Energiecharta, soweit sie EU-interne 
Beziehungen betreffen. 

ABSCHNITT 2 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 3 

Verwahrer 
(1) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union ist Verwahrer dieser 

Übereinkunft. 

(2) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union notifiziert den 
Vertragsparteien 

a) die Hinterlegung von Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden 
nach Artikel 5; 

b) den Tag des Inkrafttretens dieser Übereinkunft nach Artikel 6 Absatz 1; 

c) den Tag des Inkrafttretens dieser Übereinkunft für jede Vertragspartei nach 
Artikel 6 Absatz 2. 

(3) Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union veröffentlicht die 
Übereinkunft im Amtsblatt der Europäischen Union und notifiziert dem Verwahrer 
des Vertrags über die Energiecharta sowie dem Sekretariat der Energiecharta ihre 
Annahme und ihr Inkrafttreten. Der Verwahrer dieser Übereinkunft wird ersucht, die 
Übereinkunft den anderen Vertragsparteien des Vertrags über die Energiecharta zu 
notifizieren. 

(4) Diese Übereinkunft wird nach ihrem Inkrafttreten vom Verwahrer gemäß Artikel 102 
der Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der Vereinten Nationen 
registriert. 

ARTIKEL 4 

Vorbehalte 

Vorbehalte zu dieser Übereinkunft sind nicht zulässig. 
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ARTIKEL 5 

Ratifikation, Genehmigung oder Annahme 
Diese Übereinkunft bedarf der Ratifikation, Genehmigung oder Annahme. 

Die Vertragsparteien hinterlegen ihre Ratifikations-, Genehmigungs- oder Annahmeurkunden 
beim Verwahrer. 

ARTIKEL 6 
Inkrafttreten 

(1) Diese Übereinkunft tritt 30 Kalendertage nach dem Tag in Kraft‚ an dem der 
Verwahrer die zweite Ratifikations-, Genehmigungs- oder Annahmeurkunde erhalten 
hat. 

(2) Für jede Vertragspartei, die diese Übereinkunft nach ihrem Inkrafttreten gemäß 
Absatz 1 ratifiziert, annimmt oder genehmigt, tritt sie 30 Kalendertage nach dem Tag 
in Kraft, an dem diese Vertragspartei ihre Ratifikations-, Genehmigungs- oder 
Annahmeurkunde hinterlegt hat. 

ARTIKEL 7 
Verbindlicher Wortlaut 

Diese Übereinkunft ist in einer Urschrift in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, 
estnischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, kroatischer, 
lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, 
rumänischer, schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und 
ungarischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; sie wird 
im Archiv des Verwahrers hinterlegt. 

Geschehen zu Brüssel am … 
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